
PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Prasidium des NationaLrates 

ParLament 
/D /0 ilhen 

Ih, Zeichen/5chreiben vom: 

Wieo, am 9.3. /992 

Unser Zeichen: 
5 - ! 92/5ch 

DurchwahL : 
418 

jj.~!:..cet-J":" Ent~~'urt einl?s Bundesgusetzes, mit dem das F,Cjmi-· 
LienLdstenausgLeichsgesetz 1967 gedndert wird 

Die Pr/jsidenienkont"erenz der Lanowirtsctlaftskammern I)ster'-

,ei chs beehr t si eIl, dem Präsi cU um des Na ti onaL ra tes di e 

beiLiegenäen 25 Rbschriften l:hrer SteLlungnahme zum Entfvurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das FamiLiertl.,dsfenausgLeichs-

Qesetz 1967 ge,'jndert wirä, mit äer BitLe um kenntn.isnahme 

zu ,jberr'ei ellen. 

FLJr den 
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.~RÄ\IDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium für 
UmweLt J Jugend und Familie 

,I 
~ ~ '1 I ( '0 .' 

I V'":;' ". 1 ... 1 
,;, .: I (.},: / Radetzkystraße 2, 

10JL? lilien 
'--= ,. . . . ......................................... -I ...... p./..... i 

-, . '~;)f'O ~.m '"l 
lIIien J am 9.3.1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
2J.L?102/89-III/1/91 JO. '12. 1991 

Unser Zeichen: 
S-'192/Sch 

Durchwahl : 
478 

Be t re rr: En t wurf eines Bundesgese t zes.1 mJ.· t dem das Fami
lienlastenausgleichsgesetz 1967 geJndert wird 

nie PrJsidentenkont-,erenz der Landwirtschartskammern Oster-

reichs beehrt sich~ zum vorgelegten Entwurr einer Novelle 

zum FamiLienLastenausgLe:ichsgesetz 1967 wie foLgt StelLung 

zu nehmen: 

nie vorgeschLagene Änderung des FamiLienLastenausgleichsge

setzes steht im Zusammenhang mit einem gLeichzeitig vor

Liegenden Entwurf einer Neuordnung der 5tudienfdrderung 

(5tudienfdrderungsgesetz 1992). nie Neuregelung sieht eine 

verbesserte Anspruchsgrundlage fOr studierende Kinder durch 

Anhebung der ALtersgrenze fOr die FamiLienbeihiLre vom 

25. auf das 27. Lebensjahr. Es handelt sich um eine wesent

Liche finanzieLle Entlastung fOr jene Eltern~ die ihre 

studierenden Kinder noch erhalten mOssen. 

Durch den Nachweis eines NindeststudienerfoLges wird eine 

mißbrJuchliche Inanspruchnahme der Familienbeihilfe durch 

"Langzeitstudenten" weitestgehend ausgeschlossen. Dem ist 

nach AbwJgung aLLer UmstJnde grundsätzLich zuzustimmen. FOr 
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HdrteFdlle wird allerdings bemerkt~ daß der nun generell 

also auch vor VolLendung des 25. Lebensjahres - verlangte 

Nachweis eines NindeststudienerFolges eine Verschlechterung 

gegenüber der bisherigen Situation darstellt und z.B. in 

BauernFamilien zu Hdrten Führen kann. Kinder von Land- und 

Forstwirten s.ind manchmaL gezwungen.) neben dem Studium im 

elterlichen Betrieb ohne Entgelt mitzuarbeitenJ um die AuF

rechterhaltung des Familienbetriebes zu sichern. Diese Dop

pelbelastung kann den StudienFortgang verzögern. Für solche 

und ähnliche HdrteFdlle solLten bei entsprechendem NaChweis 

Ausnahmen vom StudienerFolgsnachweis befristet möglich sein. 

AusdrückLich zugestimmt wird der Regel.ung des § ß Abs. 5 

(
" "7 
. L. . 7 des EntwurFes)J wonach nun auch Kinder~ deren Eltern 

keinen ausreichenden Unterhalt leisten und die sich nicht 

auF Kosten der JugendwohlFahrtspFlege oder der SozialhilFe 

in Heimerziehung befinden, Anspruch auF FamilienbeihilFe 

haben. 

Die in § 8 Abs. 2 (Z. 8) des Entwurfes vorgesehene Erhöhung 

der FamilienbeihilFe Für voLLjdhrige Kinder um S 300.)-

wird ebenFalls begrüßt. 

25 AbschriFten dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeitig dem Prdsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der Generalsekretdr: 
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